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SelbstdeklarationAbwassergebühren

Mittels dieser Selbstdeklaration bestätigt die Gemeinde, dass sie die geplante Gebührenordnung mit
der Checkliste des Preisüberwachers überprüft hat und die diesbezüglichen Vorgaben erfüllt.
Nicht erfüllte Positionen sind durchgestrichen dargestellt und mit der Begründung ergänzt.
Die Gemeinde Münsingen bestätigt hiermit, dass...

l. Gebührenentscheid:

a. ... die für die Festlegung oder Genehmigung der Gebühren zuständige Behörde ist: Gemein-
derat Münsingen

b. ... der Entscheid vorgesehen ist am: 10.12.2025
2. Kostenabgrenzung:

a. ... in ihrer Rechnung nur Kosten ausgewiesen werden, die durch verursachergerechte Ge-
bühren zu decken sind.

b. ... die Abschreibungsdauern mindestens den von der Branche empfohlenen oder den maxi-
mal zulässigen des Kantons entsprechen.

c. ... die gesamten in die laufende Rechnung verbuchten Investitionen höchstens 10 % der Ge-
samtkosten ausmachen.

a. ... die Betriebskosten auf den durchschnittlichen (bereinigten) Betriebskosten der letzten 3

Jahre basieren. Die kalkulierte generelle Teuerung bei den Betriebskosten beträgt nicht

mehr als die durchschnittliche Teuerung der letzten 5 Jahre.

3. ... das Gebührensystem alle Nutzerinnen und Nutzer der Abwasserentsorgung berücksichtigt.
4. ... das Grundgebührenmodell einem der empfohlenen Modelle entspricht (vgl. Anhang AI). Er-

gänzung: Es ist eine Kombination der Modelle gelb markiert.
5. ... die Anschlussgebühren, im Vergleich zur aktuellen Situation, für keine Gebäudekategorie um

mehr als 20 % erhöht oder gesenkt werden.
6. ... die Gebührenerhöhung für keinen Haushalttyp oder Betrieb(styp) mehr als 30 % ausmacht.
7. ... die Gebühr für die Standardhaushalte1 gemäss Gebührenvergleich des Preisüberwachers für

alle Haushalttypen unter Fr. 2.48 pro m3 (inkl. Anteil Grundgebühren) liegt. Hinweis: Inklusive
Regenabwassergebühr ist Haushalttyp 4/6 umgerechnet bei CHF 2.59 pro m3, also ganz wenig
darüber, begründet mit der eigenen Abwasserreinigungsanlage Münsingen mit höheren spezi-
fischen Kosten als grössere Abwasserreinigungsanlagen.

8. ... sie keine zusätzlichen Abschreibungen macht und keine zusätzlichen Reserven oder Vorfi
nanziorungon äufnet. Hinweis: Berner Modell der Finanzierung, Einlage in den Werterhalt mit
gesetzlichem Minimum von 60% und Anrechnung derAnschlussgebühren.

1 Vgl. Pdf Modellhaushalte auf httDS://www.Dreisveraleiche.preisueberwacher.admin.ch
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9. die geplanten Gebühren nur die angemessenen durchschnittlichen jährlichen Kosten decken.

Die Selbstdeklaration ist mit den alten und neuen Gebührentarifen einzureichen. Wenn zusätzlich die
Jahresrechnungen, das Budget und der Finanzplan direkt eingereicht werden, können allfällige durch
diesbezügliche Rückfragen entstehende Verzögerungen vermieden werden. Ohne gegenteiligen Be-
rieht der Preisüberwachung innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Selbstdeklaration kann davon
ausgegangen werden, dass von Seiten der Preisüberwachung auf eine vertiefte Prüfung und die Ab-
gäbe einer Stellungnahme verzichtet wird.2

Diese Selbstdeklaration der Gemeinde Münsingen wurde von der externen Beratung FP Finances
Publiques AG (www.fpag.ch) vorbereitet. Kontaktperson: Heinz Berger, heinz.berger@fpag.ch, 079
71^ 11 77

BSSt Maser

Präsident
Thomgytc^bs
Sekl^l-

2 In Analogie zu Art.6 PüG: SR 942.20 - Preisüberwachunasaesetz vom 20. Dezember 1985 (PüG) (admin.ch).
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AI Empfohlene Modelle für die Grundgebühren bei der Abwasserentsorgung

Modell Grundgebühr Zusätzliche Bedingungen Bemerkungen
Anteil Einnahmen aus

Grundgebühren

Belastungswerte (Load

Units).

Um den Erfassungsaufwand zu reduzieren

ist es empfehlenswert, die Load Units zu

gruppieren und leicht degressiv auszuge-

stalten. Die degressive Ausgestaltung ent-

spricht auch besser dem Verursacherprin-

zip.

Uneingeschränkt.

Staffeltarif basierend auf

dem jährlichen Wasser-

verbrauch.

Nicht für Gemeinden mit

grossem Zweitwohnungs-

anteil geeignet.

Uneingeschränkt.
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Einheitliche Grundge-

bühr pro Wohnung

-> Übergangslösung, so-

lange Grundgebühr sehr

niedrig.

Grundgebühr < Preis von

50 m3 Wasserkonsum.

Die fixen Gebühren können zusammen

mit der Regenwassergebühr auch mehr

als 30% ausmachen.

< 30 %.

Einheitliche Gebühr pro

Anschluss oder Zäh-

ler(grösse)

-> Übergangslösung, bis

zu einem Grundgebüh-

renanteil von 50 %.

Bei der Differenzierung

nach Zählergrösse ist da-

rauf zu achten, dassdie

Zähler im ganzen Einzugs-

gebiet nach einheitlichen

Kriterien installiert wur-

den.

Einfachheitshalber kann die Regenwasser-

gebühr bis zu einer versiegelten Fläche

von z. B. 200 m2 integriert werden. Falls

kein Regenwasser eingeleitet wird, muss

aber ein entsprechender Rabatt gewährt

werden.

< 50 %.

Einheitliche

Grundgebühr pro Woh-

nung kombiniert mit ein-

heitlicher Gebühr pro

Anschluss oder Zähler.

Grundgebühr pro Woh-

nung< Preis von 50 m3

Wasserkonsum.

Vgl. oben. < 60 %.

Grundgebühr abgestuft

nach Wohnungsgrösse.

Bei einem Grundgebühren-

anteil von mehr als 60 %

ist es angebracht, die

Wohnungsgrösse sehr

stark abzustufen (Anzahl

Zimmer oder Wohnfläche).

Dieses Modell ist verursachergerechter,

wenn es mit einer Gebühr pro An-

schluss/Zähler kombiniert wird, da so die

Fixkosten pro Anschluss besser berück-

sichtigt werden. Zudem kann für kleine

Flächen die Regenwasser-gebührinte-

griert werden (vgl. oben).

Uneingeschränkt.

1:\FPAG\4 0 Kunden\4 500 Gem\MÜNSINGEN ABWASSER\Preisüberwachung\Eingabeunterlagen\251111 Abwasser
Münsingen Selbstdeklaration.docx
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